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1. Steuerzahler springt für Thomas-Cook-

Versicherungslücke ein 

Auf 300 bis 500 Millionen Euro taxieren Exper-

ten den Schaden, den die Insolvenz der deut-

schen Thomas-Cook-Tochter verursacht hat. 

Versichert war der Reiseveranstalter aber nur 

bis 110 Millionen Euro, wie vom Gesetzgeber 

vorgeschrieben. Die EU-Pauschalreiserichtlinie 

sieht zwar vor, dass Kunden für den Fall der 

Insolvenz ihres Reiseveranstalters vollumfäng-

lich geschützt sind. Einen Schaden von mehr 

als 110 Millionen Euro hielt die deutsche Re-

gierung aber offenbar für ein rein theoretisches 

Risiko. Nun erkennt sie indirekt an, dass der 

Staat hier „gepennt“ hat: Damit die Kunden 

nicht auf zwei Drittel oder mehr ihres Scha-

dens sitzen bleiben, soll die Lücke mit Steuer-

geldern aufgefüllt werden. 

 
Daran gibt es vor allem in zweierlei Hinsicht 

Kritik. Zum einen fragen Kommentatoren, ob 

es Aufgabe der Steuerzahler – auch jener, die 

sich selbst keinen Urlaub leisten können – ist, 

für den ausgefallenen Urlaub der Thomas-

Cook-Geschädigten zu zahlen. Zum anderen 

hat ein Rechtsdienstleister, nach eigener Aus-

kunft im Namen Hunderter Kunden, Klage 

gegen die Bundesregierung eingereicht. Er 

bemängelt, dass es sich bei der Entschädigung 

um eine bloße Ankündigung ohne Rechtskraft 

handele. Bei einem abrupten Ende der Großen 

Koalition beispielsweise stünden die Entschä-

digungspläne auf dem Spiel. Mit der Klage soll 

die Regierung gezwungen werden, sie ver-

bindlich festzuschreiben. 

 

2. Warum Aktien 2020 trotz allem ins Portfo-

lio gehören 

Das Niedrigzins-„Tal der Tränen“ ist noch 

lange nicht durchschritten. Trotz des Perso-

nalwechsels an der Spitze der Europäischen 

Zentralbank wird die lockere Geldpolitik an-

gesichts schwächelnder Konjunktur und hohen 

Schulden in einigen EU-Ländern fürs Erste 

fortgeführt. Geldanlagen mit Garantien wer-

den daher auch weiterhin kaum Rendite ab-

werfen – und so von der Inflation angenagt. 

Renditepotential steckt damit praktisch nur in 

Sachwerten und in Aktien. In ein gut sortiertes 

Portfolio gehört beides. 

Für 2020 wird an den Börsen allgemein Wachs-

tum erwartet, wenn auch nicht ganz so stark 

wie im abgelaufenen Jahr. Trotz schwelender 

Konflikte wie Handelsstreit und Brexit schei-

nen die zuletzt aufgekommenen Rezessions-

ängste wieder zu schwinden. Der ifo-

Geschäftsklimaindex legte im Dezember un-

erwartet stark zu, ein Zeichen für wachsenden 

Optimismus bei den Unternehmen. 

 

Ohnehin sollte man bei einem Börseninvest-

ment nicht auf das aktuelle oder kommende 

Jahr blicken, sondern mit langem Atem heran-

gehen: Die Historie zeigt, dass langfristige, gut 

diversifizierte Aktieninvestments zuverlässige 

Renditebringer sind. Meine Empfehlung zu 

fachlich versierten Beratungen Ihrer Anlage-

entscheidungen finden Sie  hier:  

 
Hier erwartet Sie ein Expertenteam die ihr 

Handwerk verstehen. 

 

3. Alle Jahre wieder: Streit um die private 

Krankenversicherung 

Ende des Jahres wurden privat Krankenversi-

cherte über ihre künftige Beitragshöhe infor-

miert. Globale Zahlen für die ganze Branche 

liegen noch nicht vor, doch Stimmen aus dem 

Markt berichten von merklichen Zuschlägen in 

einigen Tarifen. Teilweise soll das monatliche 

Plus sogar mehr als 100 Euro betragen. Das 

führt wie in fast jedem Jahr zu reflexartiger 

Kritik – der aber vom Verband der Privaten 

Krankenversicherer mit Zahlen seines wissen-

schaftlichen Instituts der PKV (WIP) der Wind 

aus den Segeln genommen wird: Zwischen 

https://iac.de/aktienclub/main/index.php
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2010 und 2020 stiegen die Beiträge zur priva-

ten Krankenversicherung jährlich im Schnitt 

um 2,3 Prozent. 

Das ist nicht nur angesichts der Kostensteige-

rung im Gesundheitswesen ein moderater 

Wert. Er liegt auch deutlich unter den 3,8 Pro-

zent, um die der Höchstbeitrag inklusive Zu-

satzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung im selben Zeitraum pro Jahr gestiegen 

ist. Wer ein Einkommen über der Beitragsbe-

messungsgrenze hat, sah sich daher im Kas-

sensystem höheren Zuschlägen gegenüber. 

 

4. Nachhaltige Geldanlagen sind Jüngeren 

wichtig – aber nicht zu sehr 

In der Klimawandel-Diskussion tritt vor allem 

die jüngere Generation, nicht nur mit den 

„Fridays for Future“ –Demos, für radikale 

Veränderungen und Nachhaltigkeit ein. Vor-

dergründig zeigt sich das auch in einer aktuel-

len Umfrage: Nachhaltigkeit in der Geldanlage 

ist 20 Prozent der 18- bis 35- jährigen Bundes-

bürger „sehr wichtig“ und 55 Prozent „eher 

wichtig“. Die Gesamtbevölkerung kommt hier 

auf 15 bzw. 53 Prozent. Das zeigt, dass auch 

die älteren Semester durchaus am Puls der Zeit 

sind und es sich bei nachhaltigen Geldanlagen 

um einen breiten Trent handelt. 

 

 
 

Als dessen Treiber wollen die Jüngeren aber 

offenbar nicht um jeden Preis agieren: 

45Prozent von ihnen würden zugunsten einer 

überdurchschnittlich hohen Rendite auf Nach-

haltigkeit verzichten. Über alle Altersgruppen 

hinweg liegt dieser Wert nur bei 35 Prozent. 

Der Stellenwert der Nachhaltigkeit scheint 

demzufolge bei älteren Bundesbürgern höher 

zu sein als in jener Generation, die derzeit 

maßgeblich der Politik Beine macht. Die Welt 

ist manchmal kompliziert. 

 

5. Was bedeutet Brexit für Versicherte? 

Nach jahrelangem nervenzehrendem Hickhack 

wurde der EU-Austritt Großbritanniens mit 

Ablauf des 31. Januar dann doch relativ ge-

räuschlos vollzogen. Die eigentliche Arbeit 

mag noch bevorstehen, doch einige Änderun-

gen für Versicherte sind bereits gültig oder 

absehbar. Darauf wies der Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 

kürzlich hin. 

 
 

Viele britische Versicherer hatten in den ver-

gangenen Jahren auch in Deutschland Kunden 

gewinnen können. Die Rechtsgrundlage dafür 

hat sich nun mit Anbruch der Brexit-

Übergangsphase gewandelt. Da die allermeis-

ten Versicherer jedoch die Verträge noch 

rechtzeitig auf Tochtergesellschaften in EU-

Ländern übertragen haben, bleibt der Versi-

cherungsschutz in der Regel, wie er ist. Eine 

kleine Änderung gibt es hingegen bei der Kfz-

Versicherung: Die muss bei Fahrten auf der 

Insel ab 2021 per Grüner Karte nachgewiesen 

werden, wenn der Wagen nicht in Großbritan-

nien zugelassen ist. Eventuelle Änderungen, 

die nach Ende der Übergangsphase in Kraft 

treten könnten, werden voraussichtlich ledig-

lich Versicherungsverträge betreffen, die di-

rekt mit britischen Unternehmen bestehen. 

 

6. Krankenkassen müssen Anträge ihrer Mit-

glieder zügig bearbeiten 

Krankenkassenversicherte können bei ihren 

Kassen einen Antrag auf Kostenübernahme 

stellen, wenn eine medizinisch sinnvolle Maß-

nahme nicht zum Leistungskatalog gehört. Die 

Kasse ist dann zu einer Einzelfallprüfung ver-

pflichtet. Mit der darf sie sich nicht unbegrenzt 
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Zeit lassen, wie das Sozialgericht Heilbronn 

kürzlich entschied: Wenn eine gesetzliche 

Krankenversicherung einen Antrag mehr als 

fünf Wochen lang unbeantwortet lässt, kann er 

als genehmigt gelten. Nach Ablauf der Fünf-

Wochen-Frist kann der Antragsteller demzu-

folge von einer „Genehmigungsfiktion“ aus-

gehen. 

 
 

Allerdings dürfen die Kassen in begründeten 

Fällen einen Aufschub verlangen. Vorausset-

zung ist, dass die Form gewahrt wird. Im 

Heilbronner Fall war das nicht gegeben: Die 

Krankenkasse hatte zwar innerhalb der Frist 

geantwortet und mitgeteilt, dass eine Ent-

scheidung länger brauchen werde. Da Name 

und Unterschrift des Sachbearbeiters jedoch 

fehlten, war das Schreiben wegen Formfehlern 

ungültig. Die beklagte Kasse muss demnach 

die Kosten der beantragten Behandlung über-

nehmen. 

 

Für Rückfragen zu den genannten Themenbereichen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Ver-

fügung und freue mich über Ihren Rückruf. Wenn Sie die Informationen zukünftig nicht mehr erhalten 

möchten, so geben Sie mir einfach einen Hinweis unter Kontakt. 

 

Ihr 
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